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32. 
Allensbacher 

Kinderwochen 

31.07. - 11.09.2021

In den Sommerferien kann man in Allensbach richtig viel Spaß haben und jede Menge erleben.  
Habt ihr Lust auf Zaubern, Kochkurse, Segelnachmittage, Töpfern, Inlinen oder Mal so richtig auf  
die Djembe hauen? Das und viel mehr gibt es in den großen Sommerferien bei den Allensbacher  
Kinderwochen!  
Das ausführliche Programm ist ab 9. Juli erhältlich und liegt diesem Blättle bei.  
Weitere Anmeldeformulare erhaltet Ihr im Kultur- und Tourismusbüro.
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APOTHEKENNOTDIENSTE
KONSTANZ:    
Samstag, 10.07. Purren (Litzelstetten) 
Sonntag, 11.07. Rosgarten (Petershausen)

MÜLLTERMINE
Mo. 12.07. Gelber Sack 
Do. 15.07. Restmüll, roter Deckel 
 und Biomüll 
Sa. 17.07. Grünabfall Riesenberg 
 (09.00 bis 12.00 Uhr) 

Ö� nungszeiten Recyclinghof 
Samstag  09.30 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag  10.00 Uhr - 12.00 Uhr
Freitag  15.30 Uhr - 18.00 Uhr

ÄRZTE
Ärztlicher Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer 
 0180/3222555-25

Rettungsdienst/ Wasserrettung 112

Krankentransport 19222

NOTRUFE
Feuerwehr 112

Notruf 110

Polizeiposten Allensbach  97149
nach Dienstschluss 
über Konstanz 07531/995-2222

Wasserschutzpolizei Reichenau 07534/97190

Strom- und Gasversorgung 0800/3629477

Wasserversorgung Störung 801-80

SPRECHZEITEN DER VERWALTUNG
RATHAUS ALLENSBACH Tel. 801-0
Mo. – Fr.  08:00 – 12:00 Uhr
Mi.  16:30 – 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG HEGNE Tel.: 801-935
vorübergehend geschlossen

ORTSVERWALTUNG KALTBRUNN Tel.: 801-936
Mo.  19:00 – 20:00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung
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Gemeinde 
Allensbach 

Wir suchen im Bereich Kinderbetreuung: 
 

Staatlich anerkannte Erzieherin für 
den Waldkindergarten Allensbach              

(m/w/d) 
ab September 2021 

 Wir bieten: 
- unbefristete Teilzeitstelle (70% - 90%) 

Bitte geben Sie in der Bewerbung Ihren 
gewünschten Beschäftigungsumfang an! 

- Pädagogische Arbeit in der freien Natur 
mit einem aufgeschlossenen Team 

- Raum für Gestaltung und Entwicklung  
- Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 
- Arbeitsvertrag und Eingruppierung nach 

EG S8a TVöD-SuE 
- Zusatzkrankenversicherung, betriebliche 

Altersversorgung u. Gesundheitsangebote 
(Hansefit), Erste-Hilfe-Kurse etc. 

Wir erwarten: 
- Ausbildung als staatl. anerkannte/r 

Erzieher/in oder vergleichbare 
Qualifikation gem. § 7 KiTaG 

- offene und emphatische Einstellung 
- Zusatzqualifikationen in Naturpädagogik 

o.Ä. sind von Vorteil 
- wertschätzendes Bild vom Kind 
- hohes Maß an Teamfähigkeit 
- konstruktive Zusammenarbeit mit den 

Eltern 
 

- innovatives Engagement 
Informationen zum Waldkindergarten: 
Hier scannen 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

    

Bitte vereinbaren Sie einen Hospitationstermin: Leitung Marc Emmert, Tel. 07533 / 801 – 941  
Bewerbung bis 14.07.21 per E-Mail (nur PDF bis 10 MB) an:   
bewerbung@allensbach.de oder an Gemeinde Allensbach, Rathausplatz 1, 78476 Allensbach 
Hospitatin  an: Stefan Weiss – Tel. 07533 / 801-22 oder stefan.weiss@allensbach.de 

 

 

Corona-Testzentrum  
In der Schnellteststelle können Sie sich  

kostenlos testen lassen. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte 

beachten Sie aber, dass er zu Wartezeiten 

kommen kann. 

Um diese Zeit zu verkürzen, bitten wir dar-

um, die erforderliche Datenschutzerklärung 

und evtl. die Testbescheinigung (siehe Mit-

teilungsblatt oder Gemeinde-Internetseite) 

ausgefüllt zur Testung mitzubringen. 

Ö� nungszeiten seit 5. Juli 2021: 

Montag  9:00 – 10:00 Uhr 

Mittwoch:  17:00 – 18:00 Uhr 

Freitag:  17:00 – 18:00 Uhr 

  

Bitte beachten Sie:  

Sie haben die Möglichkeit auf Ihr Testergeb-

nis zu warten oder wieder nach Hause zu 

gehen. 

Bei einem positiven Ergebnis werden Sie auf 

jeden Fall informiert! 
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Entwicklung der Ferienwohnungen in Allensbach 
Ferienwohnungen bilden für die Gemeinde Allensbach, welche insbesondere durch Tourismus erheblich mitgeprägt wird, einen wesentlichen Faktor 
der gemeindlichen Entwicklung. Dies nimmt die Gemeinde Allensbach zum Anlass, in aller Kürze darüber zu informieren, wie sich die Zahl der Feri-
enwohnungen in den vergangenen Jahren entwickelt hat und was bei der Scha� ung von zusätzlichen Ferienwohnungen aus baurechtlicher Sicht zu 
beachten ist. 

Die Zahl der Ferienwohnungen (ohne Ferienzimmer) in Allensbach hat 
sich in den vergangenen 10 Jahren kaum verändert. Waren es 2010 ins-
gesamt 87 Ferienwohnungen, so konnten 2020 88 Ferienwohnungen 
gezählt werden. Zwar werden in den vergangenen Jahren immer wieder 
neue Ferienwohnungen angemeldet, es werden jedoch in mindestens 
gleicher Höhe auch bestehende Ferienwohnungsnutzungen wieder auf-
gegeben, so dass die Gesamtzahl an Ferienwohnungen relativ konstant 
auf den genannten 88 Ferienwohnungen bleibt. 

Entwicklung der vergangenen Jahre (Stand 2020)  
Jahr Anzahl FeWo Anzahl Ferienzimmer Gesamt:
2010 85 44 129
2011 81 43 124
2012 85 39 124
2013 83 36 119
2014 79 39 118
2015 80 37 117
2016 77 33 110
2017 87 33 120
2018 87 36 123
2019 87 32 119
2020 88 23 111

  
Auch im Verhältnis zu anderen umliegenden Seegemeinden ist festzu-
stellen, dass sich die Gemeinde Allensbach, was die Gesamtzahl der Feri-
enwohnungen angeht, eher im unteren Mittelfeld bewegt. 

Vergleich mit umliegenden Seegemeineden (Stand 2020)  
Ort Einwohner FeWo und Ferienzimmer
Allensbach 7.120 111
Öhningen 3.684 160
Gaienhofen 3.230 164
Reichenau 3.203 80
Bodman 4.432 112
Litzelstetten 3.810 34
Dingelsdorf 1.710 40
Dettingen-Wallhausen 4.185 49
Radolfzell 31.375 158

Baurechtliche Betrachtung: 
Mit Einführung des § 13a BauNVO im Mai 2017 wurde seitens des Bun-
desgesetzgebers klargestellt, dass es sich bei Ferienwohnungsnutzungen 
nicht um Wohnungen, sondern in der Regel um nicht störende Gewerbe-

betriebe handelt. In der Folge sind Umnutzungen von Wohnungen zu Fe-
rienwohnungen immer auch baurechtlich genehmigungspfl ichtig. Ergän-
zend wird hierzu darauf hingewiesen, dass Ferienwohnungen, die bereits 
vor Mai 2017 zulässigerweise genutzt wurden, Bestandsschutz genießen 
und daher keiner nachträglichen baurechtlichen Genehmigung bedürfen. 
Ob eine Ferienwohnung im Einzelfall zulassungsfähig ist, hängt von einer 
Vielzahl unterschiedlichen Kriterien ab. 

Ferienwohnungen zählen zu den gewerblichen Nutzungen. Ihre jeweili-
ge bauplanungsrechtliche Beurteilung ist dabei davon abhängig, ob sie 
sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, im nicht überplanten In-
nenbereich (§ 34 BauGB) oder im bauplanungsrechtlichen Außenbereich 
(§ 35 BauGB) befi nden. 

Innerhalb von Bebauungsplangebieten ist deren Beurteilung zudem da-
von abhängig, was hier im Konkreten festgesetzt wurde. So ist in einem 
festgesetzten reinen Wohngebiet eine Ferienwohnung zunächst einmal 
unzulässig und bedarf daher einer Befreiung von den Regelungen des 
Bebauungsplans. In einem allgemeinen Wohngebiet sind Ferienwohnun-
gen hingegen ausnahmsweise zulässig und insoweit weniger kritisch zu 
beurteilen als in reinen Wohngebieten. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt für die Beurteilung von Ferienwohnungen 
ist immer auch die bereits vorhandene Prägung des jeweiligen Gebiets, 
insbesondere ob und in welchem Umfang hier bereits Ferienwohnungen 
vorhanden sind. So zeichnen einerseits vorhandene Ferienwohnungen in 
einem Wohngebiet die Zulassungsfähigkeit von weiteren Ferienwohnun-
gen bereits vor, der Gebietscharakter des jeweiligen Gebiets sollte durch 
deren Häufung andererseits jedoch nicht in Richtung der gewerblichen 
Nutzung (Ferienwohnungen) kippen. 

Auch wichtig für die Beurteilung ist das Verhältnis der Ferienwohnungs-
nutzung zum Rest der Nutzungen im jeweiligen Gebäude. Ferienwoh-
nungsgebäude, d.h., Gebäude, in denen sich die Ferienwohnungen nicht 
mehr der Wohnnutzung unterordnen, sind im Gemeindegebiet bislang 
nicht vorhanden und sollen auch zukünftig nicht zugelassen werden. 
Um anhand der genannten bauplanungsrechtlichen Kriterien eine ob-
jektive Entscheidung zur baurechtlichen Zulässigkeit tre� en zu können, 
wurde seitens der Gemeinde Allensbach zudem ermittelt, wie viele Fe-
rienwohnung in den jeweiligen Plangebieten bereits zulässigerweise be-
trieben werden. Städtebauliche Fehlentwicklungen konnten hierbei kei-
ne festgestellt werden. Weiter ist festzustellen, dass in vielen Gebieten 
bereits vorhandene Ferienwohnungen in angemessenem Umfang eine 
weitere Zulassung von Ferienwohnungen vorzeichnen. 

Bei Rückfragen hierzu wenden Sie sich bitte an das 
Ortsbauamt Allensbach, Herr Ruhland, Tel.: 07533/801-51, 
E-Mail: frank.ruhland@allensbach.de.  
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bebauungsplan „Kloster Hegne – Wohnen im Tal“  
Vorhabenbezogener Bebauungsplan unter Einbeziehung von Außenbereichsfl ächen im beschleunigten Verfahren 

nach § 13b Baugesetzbuch (BauGB) und örtliche Bauvorschriften „Kloster Hegne – Wohnen im Tal“ 
nach § 74 Landesbauordnung (LBO) in getrennter Satzung 

Erneute Ö� entliche Auslegung des Entwurfs nach § 4a Abs.3 BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach hat am 17.12.2019 in ö� ent-
licher Sitzung beschlossen, gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13b 
BauGB den Bebauungsplan „Kloster Hegne – Wohnen im Tal“, Gemarkung 
Hegne, unter Einbeziehung von Außenbereichsfl ächen im beschleunigten 
Verfahren aufzustellen. Ebenso beschlossen wurde nach getrennter Sat-
zung, hierzu die örtlichen Bauvorschriften „Kloster Hegne – Wohnen im 
Tal“ gemäß § 74 LBO aufzustellen. 
  
Die Bürgerbeteiligung sowie die Beteiligung der Behörden und der üb-
rigen Träger ö� entlicher Belange erfolgte im Zeitraum vom 15.06.2020 
bis 20.07.2020. 
  
In der ö� entlichen Sitzung am 22.06.2021 hat der Gemeinderat den ge-
änderten Entwurf des Bebauungsplans und den Entwurf der geänderten 
örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen die erneute Beteili-
gung der Ö� entlichkeit gem. § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 3 
Abs. 2 BauGB durch ö� entliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs 
und der örtlichen Bauvorschriften durchzuführen. Gleichzeitig wurden 
beschlossen die erneute Beteiligung der Behörden und der übrigen Träger 
ö� entlicher Belange nach § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 4 Abs. 
2 BauGB durchzuführen. Die Beschlüsse wurden mit der Einschränkung 
gefasst, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten bzw. ergänzten Tei-
len abgegeben werden können. 
  
Das Gebiet des Bebauungsplanes umfasst die Grundstücke Flst Nrn.: 
402/4 Teil, 405 Teil, 428/2 Teil, 429, 455 Teil in Allensbach, Gemarkung 
Hegne. 
  
Der künftige räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich 
aus folgendem Kartenausschnitt: 

  
Ziel und Zweck der Planung 
Durch die Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes „Klos-
ter Hegne - Wohnen im Tal“ sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 der BauNVO für die 
Mitarbeiter des Klosters Hegne gescha� en werden. 
  
Im Rahmen der weiteren Erschließungsplanung wurde festgestellt, dass 
aufgrund einer Bodensenke im westlichen Teil des Plangebiets die Hö-
henlage der Erschließungsstraße im Plangebiet angehoben werden sollte. 
Die Erhöhung des Straßenniveaus macht hier die Anpassung der festge-
setzten EFH-Höhen im Plangebiet erforderlich. Weiter ist vorgesehen die 
Regelungen in den örtlichen Bauvorschriften hinsichtlich der dezentralen 
Entwässerung anzupassen. 

Die Entwässerung soll nicht über dezentrale Versickerungsanlagen auf 
den Baugrundstücken, sondern für das gesamte Plangebiet über eine 
außerhalb des Plangebiets gelegene Versickerungsfl äche auf dem Grund-
stück Flst.Nr. 402 der Gemarkung Hegne erfolgen. 
  
Ö� entlichkeitsbeteiligung 
Der Entwurf des Bebauungsplans wird mit Begründung, textlichen Fest-
setzungen, Rechtsplan und artenschutzrechtlicher Einschätzung sowie 
die örtlichen Bauvorschriften in der Zeit vom 19.07.2021 bis einschließ-
lich 23.08.2021 bei der Gemeinde Allensbach, Rathausplatz 8 im Foyer 
vor Zimmer Nr. 7 von Montag bis Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
mittwochs von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr ö� entlich ausgelegt. Darüber 
hinaus können außerhalb dieser Zeiten nach vorheriger terminlicher Ab-
sprache mit den Mitarbeitern des Ortsbauamtes unter den unten ange-
gebenen Kontaktdaten Termine zur Einsicht vereinbart werden. 
  
Soweit das Rathaus pandemiebedingt nur beschränkt zugänglich ist, 
kann die Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen nur nach vor-
heriger terminlicher Absprache mit den Mitarbeitern des Ortsbauamtes 
unter Tel. 07533/801-52 und 07533/801-51 oder per Email unter elke.
weis@allensbach.de und frank.ruhland@allensbach.de vereinbart wer-
den. 
  
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden 
Unterlagen sind zusätzlich im Internet auf der Homepage der Gemein-
de Allensbach unter folgendem Link www.gemeinde-allensbach.de/
bekanntmachungen und im zentralen Internet-portal des Landes (Ba-
den-Württemberg) eingestellt. 
  
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen. Folgende Arten umweltbezoge-
ner Informationen sind verfügbar: 
  
Artenschutzrechtliche Einschätzung 
Während der Auslegungsfrist können bei der Gemeinde Allensbach, 
Rathausplatz 8, Zimmer Nr. 7 oder Zimmer Nr. 4 Stellungnahmen/An-
regungen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht wer-
den. Stellungnahmen/Anregungen können auch per Post an die folgende 
Anschrift: Gemeinde Allensbach, Ortsbauamt, Rathausplatz 8, 78476 
Allensbach, per Telefax unter 07533/801-53 oder per Email elke.weis@
allensbach.de oder frank.ruhland@allensbach.de abgegeben werden. 
  
Hinweis 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Es wird weiter da-
rauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebenen 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben können. Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein 
Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VWGO unzulässig ist, soweit mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
  
Hinweis zur aktuellen Covid-19-Pandemie 
Im Gebäude gilt die Verpfl ichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes und externe Personen werden gebeten, eine eigene Schutzmaske mit-
zubringen.   
  
06.07.2021 
Stefan Friedrich, Bürgermeister  
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Landratsamt Konstanz - untere Flurbereinigungsbehörde - 

Ö� entliche Bekanntmachung 
Flurbereinigung Bodman-Ludwigshafen/Bodman (Seeuferweg)    
Landkreis   Konstanz 

Vorläufi ge Anordnung  
vom 01.07.2021   
  
1. Besitzentzug 
 Zur Bereitstellung von Flächen für den vorzeitigen Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen (Wege- und sonstige Maßnahmen entsprechend dem 

am 08.12.2020 genehmigten Wege- und Gewässerplan mit landschaftspfl egerischem Begleitplan) wird vom Landratsamt Konstanz,  - untere 
Flurbereinigungsbehörde -, nach § 36 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.3.1976 (BGBl. I S. 546) im Flurbereini-
gungsverfahren Bodman-Ludwigshafen/Bodman (Seeuferweg) folgendes angeordnet: 

 Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berechtigten) werden zum 
01.08.2021 

 Besitz und Nutzung der Grundstücksfl ächen vorübergehend für die Dauer der Maßnahme, bzw. dauerhaft entzogen, die in der Besitzregelungskarte 
und in den Detailkarten Nr. 1 bis Nr. 2 vom 28.06.2021 in gelber Farbe (vorübergehend), bzw. in roter Farbe (dauerhaft) bezeichnet sind. Die Be-
sitzregelungskarte Nr. 1 bis Nr. 2 vom 28.06.2021 sind Bestandteil dieser vorläufi gen Anordnung (Anlage 1 und 2). 

  
2.  Besitzzuweisung 
 Die Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Bodman-Ludwigshafen/Bodman (Seeuferweg) wird ab 
 01.08.2021 
 für den oben genannten Zweck in den Besitz der nach Nr. 1. entzogenen Flächen eingewiesen. Das Besitzrecht erstreckt sich auch auf die von der 

Teilnehmergemeinschaft zur Umsetzung der gemeinschaftlichen Anlagen Beauftragten.
 Der abgeschobene Mutterboden der entzogenen Flächen geht in den Besitz der Teilnehmergemeinschaft über. Diese bestimmt wie der Boden ver-

wendet wird.
 Während des Ausbaus ist die Nutzung noch nicht fertiggestellter Wege nicht zulässig. 
  
3. Flächenrückgabe 
 Die in den unter Nr. 1 genannten Karten in gelber Farbe dargestellten Grundstücksfl ächen werden den Beteiligten nach Beendigung und Abnahme 

der Baumaßnahmen wieder in Besitz und Nutzung zurückgegeben. Diese Flächen sind von der Teilnehmergemeinschaft vor der Rückgabe durch 
ordnungsgemäße Rekultivierung wieder in einen bewirtschaftbaren Zustand zu bringen. Der Zeitpunkt der Rückgabe wird den Beteiligten geson-
dert mitgeteilt. 

  
4. Geldabfi ndungen für wesentliche Grundstücksbestandteile, Aufwuchs- und Nutzungsentschädigungen 
 Sofern in Einzelfällen Regelungen über Geldabfi ndungen oder Entschädigungen getro� en werden müssen, werden diese mit dem Grundstücksei-

gentümer / Pächter im Einvernehmen vereinbart. 
  
5. Rechtsbehelfsbelehrung 
 Gegen die vorläufi ge Anordnung (Nr. 1, 2 und 4) kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Gemeinsamen Dienststelle 

Flurneuordnung und Landentwicklung der Landkreise Konstanz und Tuttlingen, Otto-Blesch-Straße 49, 78315 Radolfzell oder jede andere Stelle 
des Landratsamts Konstanz eingelegt werden. 

  
6. Begründung 
 Das Landratsamt Konstanz – untere Flurbereinigungsbehörde – hat mit Beschluss vom 05.04.2019 die Flurbereinigung nach §§ 86 (1) FlurbG an-

geordnet. Der Beschluss ist unanfechtbar. 

 Den vorgesehenen Maßnahmen liegt der Wege- und Gewässerplan vom 02.12.2020 zugrunde, der vom Landesamt für Geoinformation und Lan-
dentwicklung am 08.12.2020 genehmigt worden ist (§§ 18 Abs. 1, 41 und 42 Abs. 1 FlurbG). 

 Mit dem Vorausbau sollen die geplanten Strukturverbesserungen (z.B. Zusammenlegung) vorbereitet und sichergestellt werden, dass der neue Zu-
stand nach der Planausführung oder der vorzeitigen Besitzeinweisung möglichst schnell greifen kann. Die Neuzuteilung kann in das dann bereits 
vorhandene Wegenetz besser eingepasst werden. Damit werden auch Bewirtschaftungshindernisse vermieden, die entstehen, wenn das Wegenetz 
im neuen Bestand hergestellt werden muss. Die planerische Grundlage für den Vorausbau ist gegeben, die fi nanziellen Mittel stehen bereit. 

 Zum Ausbau des Wege- und Gewässernetzes müssen die von der vorläufi gen Anordnung betro� enen Grundstücke vor der vorläufi gen Besitzein-
weisung in Anspruch genommen werden. Bei Abwägung des Vorteils durch den frühen Ausbau gegenüber der Beeinträchtigung im alten Grund-
stücksbestand überwiegen die Gründe für den Vorausbau. 

Hinweise
• Die Besitzregelungskarte Nr. 1 bis Nr. 2 vom 28.06.2021 (siehe Nr. 1) liegen ab sofort einen Monat lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten im 

Rathaus in Ludwigshafen aus.
 

Ein Beauftragter der Flurbereinigungsbehörde gibt telefonisch oder auf Wunsch nach vereinbartem Termin vor Ort Erläuterungen zu dieser Besitz-
regelung. Tel. 07732/820392-67 oder -52.

• Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Karten auf der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung im o. g. 
Verfahren (www.lgl-bw.de/4721) eingesehen werden. 

  
Radolfzell, den 01.07.2021 
gez. Karin Chluba, Leitende Fachbeamtin  
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Stand Dokument: 26.05.2021 

 
 

Bestätigung zum Datenschutz 
Bitte ausfüllen und in das Testzentrum mitbringen 

 
Name:…………………………………………………………….. 
Geburtsdatum:……………………………………………….. 
Straße/Hausnr.:…………………………………............... 
PLZ/Ort:…………………………………………………………..      
Telefon/Handy:……………………………………………….. 

 
1. VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE DATENVERARBEITUNG 
Verantwortlich für die Datenspeicherung ist die Gemeinde Allensbach, Rathausplatz 1, 78476 Allensbach, 
Bürgermeister Stefan Friedrich. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sowie unsere Datenschutzerklärung 
finden Sie auf unserer Homepage unter www.gemeinde-allensbach.de . 
 

2. ZWECK DER DATENVERARBEITUNG 
Die Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung erfolgt in diesem gesonderten Fall zur Testung auf das Vorliegen 
einer SARS CoV-2 Infektion und zur Abrechnung mit dem Land. Außerdem erfolgt eine Kontaktaufnahme per SMS oder 
Anruf zur Mitteilung über ein eventuell positives oder nicht korrektes Testergebnis, wenn Sie keine Test-Bescheinigung 
benötigen. 
 

3. EMPFÄNGER IHRER DATEN 
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie 
eingewilligt haben. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um eine Infektion mit einem nach dem Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) meldepflichtigen Krankheitserreger. Im Falle eines positiven Testergebnisses ist die testdurchführende Stelle 
gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 5 und 7 IfSG zur unverzüglichen Meldung an das zuständige Gesundheitsamt verpflichtet. Dies 
hat gemäß § 9 Abs. 1 IfSG namentlich zu erfolgen und beinhaltet die Weiterleitung der in diesem Vordruck 
erhobenen personenbezogenen Daten an das zuständige Gesundheitsamt. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 9 Abs. 2 
g) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Bescheinigung ist zugleich das Meldeformular und muss nach 
erfolgter Meldung von der testenden Stelle für den Zeitraum von 4 Wochen aufbewahrt und danach 
datenschutzkonform vernichtet werden. Im Falle einer positiven Testung erfolgt die Übermittlung Ihrer Daten an das 
zuständige Gesundheitsamt. Zur Abrechnung erfolgt eine Übermittlung der Testanzahl an das Land. Für die 
Abrechnung mit dem Land erfolgt die Führung einer Namensliste. Die Einsicht für Dritte ist ggf. am Eingang zum 
jeweiligen Testzentrum kurzzeitig möglich. 
 

4. SPEICHERUNG IHRER DATEN 
Wir bewahren Ihre persönlichen Daten nur solange auf, wie dies rechtlich vorgesehen ist. In der Regel beträgt die 
Speicherung 4 Wochen, danach erfolgt die Löschung. 
 

5. IHRE RECHTE UND RECHTSGRUNDLAGEN 
Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie deren Verarbeitung Auskunft zu 
erhalten. Auch können Sie die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer 
Daten ist Artikel 9 Absatz 2 lit. h) DSGVO in Verbindung mit Paragraf 22 Absatz 1 Nr. 1 lit. b) Bundesdatenschutzgesetz.  
 

Ich wünsche ausdrücklich die Durchführung eines Corona-Antigen-Schnelltests bei mir bzw. meinem Kind. 
 

□ Ich benötige eine formelle Test-Bescheinigung (bitte Bescheinigung ausfüllen!) 
□ Ich benötige keine formelle Test-Bescheinigung. 

 

Eine telefonische Benachrichtigung erfolgt nur bei einem positiven Testergebnis 
 
Allensbach, den   _________________     Unterschrift _____________________ (ggf. Erziehungsberechtigte:r) 
 

_________________________ab hier von der Teststelle auszufüllen______________________________ 
Schnell-Test durchgeführt (Datum/Uhrzeit): 
 
Bescheinigung ausgehändigt     Anruf (nur bei positivem Testergebnis) 

Nicht in das Testzentrum kommen dürfen 
·Personen die an Symptomen leiden (wenden Sie 
sich an Ihren Hausarzt oder eine Schwerpunktpraxis) 
·Personen die sich aufgrund eines entsprechenden, 
nachgewiesenen Kontakts in Quarantäne befinden 
·Personen die unmittelbar Kontakt zu Personen 
hatten, die mit dem Corona-Virus infiziert sind 

 

lfd. Nr.:             __           
Uhrzeit: 
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Stand Dokument: 23.05.2021 

 
 

Bescheinigung über das Vorliegen eines SARS-CoV-2 Antigentests 
 

Bitte vorausgefüllt zum Testzentrum mitbringen 
 
 
Name:     ______________________ 
 
Vorname:   ______________________ 
 
Geburtsdatum:  ______________________ 
                

  
_________________________ab hier von der Teststelle auszufüllen______________________________ 
Coronavirus Antigen-Schnelltest 
 
Hersteller bzw. Test:   Roche COVID-19 Antigen-Schnelltest (Nasal) 
 
 
Test durchgeführt durch: Testzentrum Bürgermeisteramt Allensbach 
 
 
 
Testergebnis:        [  ] negativ   [  ] positiv 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum und Uhrzeit Ende des Tests   Unterschrift und Stempel Testzentrum 
 
 
 
Wichtige Hinweise bei negativem Testergebnis:  
 

 Das Ergebnis eines PoC-Antigentests stellt nur eine Momentaufnahme dar. 
 Die Einhaltung der AHA-Regeln ist daher auch bei negativem Testergebnis wichtig.  
 Der Nachweis eines negativen COVID-19 Schnelltests ist nach der CoronaVO für längstens 24 Stunden nach 

Testdurchführung gültig.  
 

 
Wichtige Hinweise bei positivem Testergebnis:  
 

 Sie sind verpflichtet sich unverzüglich in häusliche Isolation zu begeben und sobald als möglich einen PCR-
Test zur Bestätigung des Verdachtes auf SARS-CoV2 durchführen zu lassen. Holen Sie ärztlichen Rat ein. 

 Die Meldung an das zuständige Gesundheitsamt über das positive Testergebnis erfolgt durch die 
testdurchführende Stelle.  

 Weitere Information bei positivem Testergebnis erhalten Sie durch ein gesondertes Merkblatt. 
                                                                              

 

lfd. Nr.:             __           
Uhrzeit: 

NUR GÜLTIG MIT 
STEMPEL DES 
TESTZENTRUMS 
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Gemeinde erlässt Gebühren für 
Hallen- und Raumnutzung für 
Jahreshauptversammlungen 
Nach dem Rückgang der Corona-Infektionen 
im Landkreis können Vereine nach den aktuel-
len Vorgaben endlich wieder Veranstaltungen 
und Sitzungen durchführen. 
Damit stehen in den kommenden Wochen und 
Monaten auch zahlreiche Jahreshauptver-
sammlungen der Vereine an. 
Um die Vereine nach der schweren Coro-
na-Phase ein Stück weit zu unterstützen er-
lässt die Gemeinde für alle Vereine mit Sitz in 
Allensbach die Gebühren und Nutzungsentgel-
te für vermietete Räumlichkeiten. 
Dies gilt für die Durchführung von Jahres-
hauptversammlungen im Jahr 2021 und fol-
gende Einrichtungen:
• Bodanrückhalle und Foyer
• DRKHeim
• Vereinsheim
• Gemeinschaftsraum Hegne
• Feuerwehrhaus Kaltbrunn
• Bürgerhaus Langenrain 
 
 
STADTRADELN 2021 – 
46.542 Kilometer geradelt 
Diese Zahl übertraf natürlich alle Erwartungen 
bei Weitem. Allensbach ist damit symbolisch 
einmal um den Erdball geradelt und hat dabei 
6,8 t CO2 eingespart! Wir freuen uns besonders, 
dass Allensbach in diesem Jahr von den vielen 
Schüler:innen und Lehrer:innen und weiteren 
Mitarbeitern des Marianums so tatkräftig un-
terstützt wurde, als es bei teils recht widrigen 
Bedingungen darum ging, Strecken auf dem 
Rad zurückzulegen. 
Tatsächlich wurden allein vom „Team Maria-
num“ 24.723 Kilometer erradelt. Interessan-
terweise hat das „Team Grundschule“ mit ei-
nem Zweierteam die meisten Radelkilometer 
pro Kopf zurückgelegt und das „Rathausteam“ 
hat im Teamranking nach der für alle o� enen 
Mannschaft die höchste Kilometerzahl unter 
den weiteren Teams erreicht. 
Und noch ein paar weitere Zahlen: Die größte 
Strecke insgesamt wurde von einer Frau mit 
1.181 Kilometern zurückgelegt, und unter den 
14 Teams waren 5 Parlamentarier:innen dabei. 
Wir danken allen Mitradelnden fürs Mitma-
chen! Jeder Kilometer der 217 Radelnden zähl-
te und vielleicht können wir im nächsten Jahr 
sogar noch mehr Mitradelnde begeistern. 

STANDESAMTLICHE 
NACHRICHTEN

Sterbefälle 
Berta Eckert geb. Rudigier, 
Alemannenstr. 3 A 78476 Allensbach 
Dieter Czajor, Zur Setze 9 78476 Allensbach 
  
Eheschließung 
Felix Weigold und Christine Eckert, 
Mühlengasse 1 78476 Allensbach  
 
 

ZU VERSCHENKEN
Haben auch Sie etwas, das Sie nicht mehr ge-
brauchen können? Alles, was zum Wegwerfen 
zu schade ist, kann hier in einer kostenlosen 
Kleinanzeige zum Verschenken angeboten 
werden.
Wenden Sie sich bitte an: Bürgermeisteramt, 
Tel.: 801-24, oder per e-mail an 
mitteilungsblatt@allensbach.de

Kinderbett, Holz, weiß lackiert, 1,30m x 0,60m 
Tel.: 5272  

 
 
FREIWILLIGE FEUERWEHR  
ALLENSBACH

Gemeldeter Dachstuhlbrand
Am Abend des 28.06.2021 um 19:50 Uhr wur-
de die Feuerwehr Allensbach, Abteilung Allens-
bach, zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand 
am Rathausplatz Allensbach alarmiert. 
Vor Ort stellte sich heraus, dass aufgrund eines 
Blitzeinschlages im Dach eine Rauchentwick-
lung stattgefunden hatte. Beim Eintre� en der 
Einsatzkräfte war diese aber bereits nicht mehr 
zu lokalisieren. Die Dachhaut wurde von innen, 
sowie außen, auf Glutnester mittels Wärme-
bildkamera kontrolliert. Nachdem die Kontrolle 
abgeschossen war konnten alle Einsatzkräfte 
wieder einrücken. 
Noch auf der Rückfahrt wurde ein umgestürz-
ter Baum über eine Straße gemeldet. 
Beim Eintre� en war bereits der Besitzer vor 
Ort, der mit den Räumungsmaßnahmen be-
schäftigt war. So war kein Eingreifen der Feu-
erwehr notwendig.  
  
Jahreshauptversammung 2021 
Am 25.06.2021 traf sich die Gesamtwehr der 
Feuerwehr Allensbach in der Bodanrückhalle 
in Allensbach zur Jahreshauptversammlung. 
Kommandant Hans-Christoph Köhne erö� ne-
te die Sitzung und begrüßte alle anwesenden 
Gäste und Kameraden. 
  
Da die diesjährige Jahreshauptversammlung 
unter strengen Hygienemaßnahmen stattfand, 
wurden die Teilnehmer so gering wie möglich 
gehalten. So waren lediglich Bürgermeister 
Stefan Friedrich und der stellvertretende Kreis-
brandmeister Hannes Oexle als externe Gäste 
vor Ort. 

Da die letztjährige Jahreshauptversammlung 
Corona bedingt nicht stattfi nden konnte, wur-
den in diesem Jahr alle Beförderungen, Ehrun-
gen und Statistiken von 2019 und 2020 nach-
geholt. 
  
Die Zahlen der Einsätze variierten hierbei stark. 
Die Feuerwehr Allensbach rückte im Jahr 2019 
insgesamt 64-mal und im Jahr 2020 115-mal 
aus. 
Dabei handelte es sich in den meisten Fällen 
(2019: 27-mal 2020: 41-mal) um technische 
Hilfeleistungen wie Nottürö� nungen, Ver-
kehrsunfälle oder Sturmeinsätze. 
Mit 16 Brandeinsätzen im Jahr 2019 und 25 
Brandeinsätzen im Jahr 2020, wobei es sich 
meistens um Kleinbrände der Klasse A handel-
te, zeichnet sich die klare Tendenz der letzten 
Jahre weiter ab. Die Feuerwehr ist heutzutage 
nicht nur noch für das klassische Löschen zu-
ständig, sondern verlagert sich immer weiter in 
die Richtung der technischen Hilfeleistung. 
Die verbleibenden Einsätze fi nden sich in der 
Statistik als sonstige Einsätze. 
  
Auch Proben und Wettkämpfe waren in den 
beiden Jahren sehr unterschiedlich. 
So standen im Jahr 2019 85 Proben auf dem 
Dienstplan der Gesamtwehr. Im Jahr 2020 
konnten von den geplanten 87 Proben nur 38 
umgesetzt werden. 
Im Jahr 2020 konnten durch Corona keine 
Wettkämpfe stattfi nde. 
Im Jahr 2019 gab es vier Gruppen, welche an 
folgenden Leistungswettkämpfen am Kreisfeu-
erwehrtag in Bodman-Ludwigshafen teilneh-
men konnten. 
Für die Feuerwehr Allensbach standen eine 
Bronze Gruppe und drei Silber Gruppen auf der 
Wettkampfbahn. 
In den Jahren 2019 und 2020 wurden trotz 
Pandemie viele ehrenamtlichen Stunden ge-
leistet. 
2019 wurden durch die Einsätze, Übungsdiens-
te, Ausbildungen und andere Dienste insge-
samt 8937 Stunden abgeleistet. 
2020 konnten aufgrund der Corona-Pandemie 
kaum Ausbildungen und Proben stattfi nden. 
Darum ist die Gesamtstundenzahl auf nur 5690 
Stunden 
gesunken. Hierbei machte die Ausbildung an 
der Drehleiter ca. 2000 Stunden aus. 
Kommandant Köhne mahnte erneut, dass die 
Stunden, welche die Gerätewarte zur Prüfung 
und Instandhaltung der Geräte benötigen, 
nicht mehr im Ehrenamt abzuleisten sind. Hier 
wird dringend Unterstützung von anderen 
Stellen benötigt. Gespräche mit der Gemeinde 
haben diesbezüglich bereits begonnen. 
  
Im Anschluss berichtete Martin Renner über 
die Höhenrettung. 
Die Jahre 2019 und 2020 waren sehr stark 
von Ausbildungen geprägt. Mittlerweile sind 
9 Mitglieder der Höhenrettung als Höhenret-
ter ausgebildet. Ebenfalls wurde ein weiterer 
Höhenretter zum Gruppenführer der Höhenret-
tung ausgebildet. Durch die mittlerweile gute 
Ausstattung und Ausbildung der Höhenrettung 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

kurz notiert: 

In die letzten Ausgabe unseres 
Mitteilungsblattes hat sich leider der 
Fehlerteufel eingeschlichen. 

Die Rufnummer der „Bunten Kuh“ lautet 
07533/4919001. 

Wir bitten um Entschuldigung. 
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aus Allensbach unterstützt diese nun wieder 
über die Grenzen von Allensbach hinaus den 
Landkreis Konstanz in enger Zusammenarbeit 
mit der Höhenrettung aus Singen. 
  
Klaus Welschinger folgte mit dem Bericht der 
Jugendfeuerwehr. 
Am 13.04.2019 besuchte die Jugendfeuerwehr 
die Feuerwehr in Tuttlingen mit anschließen-
dem Badespaß im TuWass. 
Beim Sternmarsch, der am 18. Mai von der 
Jugendfeuerwehr Moos ausgerichtet wurde, 
belegten die Jugendfeuerwehr Allensbach den 
26. Platz. 
Auch am Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2019 
in Eigeltingen war die Jugendfeuerwehr vertre-
ten. Bei der Lagerolympiade belegten diese hier 
den 30. Platz. 
Da auch die Kinder und Jugendlichen durch 
Corona keine Proben haben konnten, gab es 
regelmäßig verschiedenste Aufgaben und 
Übungsblätter, welche von den Jugendleitern 
zur Verfügung gestellt wurden. 
  
Auch Bürgermeister Friedrich ergri�  das Wort 
und bedankte sich für das große Engagement, 
welches trotz der Coronapandemie spürbar 
war, hier betonte er die Jugendarbeit sowie die 
zahlreichen Einsätze und die ständige Bereit-
schaft, sich für die Bevölkerung einzusetzen. 
Hierbei war die Unterstützung bei dem Testwo-
chenende, bei dem die Feuerwehr einen großen 
Teil der ehrenamtlichen Helfern ausmachte, 
bemerkenswert. 
  
In diesem Jahr standen turnusgemäß Wahlen an. 
In diesem Jahr wurden die Abteilungskomman-
danten aller Abteilungen mit deren Stellvertre-
tern sowie der Gesamtausschuss gewählt. 
Die Wahl wurde von Bürgermeister Friedrich 
durchgeführt. 
Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse: 
Abteilung Allensbach: 
Abteilungskommandant: Bottlang Florian 
1. Stellvertretender Abteilungskommandant: 
Renner Martin 
Stellvertretender Abteilungskommandant: 
Demmler Kai 
Gesamtausschuss: Fischer Tobias und 
Welschinger Sven 
  
Abteilung Kaltbrunn 
Abteilungskommandant: Gentner Sven 
Stellvertretender Abteilungskommandant: 
Horak Andreas 
Gesamtausschuss: Böck Boris 
  
Abteilung Langenrain/Freudental 
Abteilungskommandant: Weiblen Markus 
Stellvertretender Abteilungskommandant: 
Rothmund Sven 
Gesamtausschuss: Litz Patrick 
  
Abteilung Hegne 
Abteilungskommandant: Buchberger Sandro 
Stellvertretender Abteilungskommandant: 
Wassermann Benjamin 
Gesamtausschuss: Buchberger Katja 
Es folgten Grußworte des stellvertretenden 
Kreisbrandmeisters Hannes Oexle. 
Auch er bedankte sich für das große Engage-
ment aller Kameraden und Kameradinnen und 
lobt die Allensbacher Wehr für eine immer sehr 

starke Leistung in den Einsätzen. Er gratulierte 
den neu gewählten Abteilungskommandanten/ 
Stellvertretern und Gesamtausschussmitglie-
dern. 
  
Durch die im Jahr 2020 ausgefallene Jahres-
hauptversammlung stauten sich die Beförde-
rungen und Ehrungen an, weshalb auch hier 
nur die höchsten Ehrungen benannt werden. 
Beförderungen für das Jahr 2020: 
Nach erfolgreich abgeschlossenem Gruppen-
führerlehrgang wurden Demmler Kai und Wel-
schinger Sven zum Löschmeister befördert. 
Zum Brandmeister befördert wurde Peters Al-
exander durch erfolgreich abgeschlossenem 
Zugführerlehrgang. 
Durch die erfolgreiche Teilnahme des Ver-
bandsführerlehrgangs wurde Bottlang Florian 
zum Oberbrandmeister befördert. 
Kleiser Bernhard wurde für seinen langjähri-
gen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr zum 
Hauptbrandmeister befördert. 
Ehrungen für das Jahr 2020: 
Kleiser Markus, Späth Tobias, Koch Matthias, 
Müller David und Wollny Robert erhielten das 
Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven 
Feuerwehreinsatzdienst. 
Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre akti-
ven Feuerwehreinsatzdienst erhielt Buchberger 
Sandro. 
Verabschiedung in die Altersabteilung: 
Verabschiedung von Maier Gerhard in die Al-
tersabteilung nach 41 Jahren 
Verabschiedung von Rauch Arnold in die Alter-
sabteilung nach 44 Jahren 
Verabschiedung von Lock Karl-Heinz in die Al-
tersabteilung nach 47 Jahren 
  
Beförderungen für das Jahr 2021: 
Nach erfolgreich abgeschlossenem Gruppen-
führerlehrgang wurde Gentner Sven zum Lö-
schmeister befördert. 
Waidele Michael wurde für seinen langjähri-
gen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr zum 
Hauptlöschmeister befördert. 
Zum Brandmeister befördert wurde Fischer To-
bias durch seinen erfolgreich abgeschlossenem 
Zugführerlehrgang. 
Buchberger Sandro wurde für langjährigen 
Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr zum Ober-
brandmeister befördert. 
Ehrungen für das Jahr 2021: 
Daltoe Fabian, Kopp Sebastian, Tress Philipp, 
Litz Patrick und Wassermann Benjamin erhiel-

ten das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre 
aktiven Feuerwehreinsatzdienst. 
Verabschiedung in die Altersabteilung: 
Verabschiedung von Rothmund Arthur in die 
Altersabteilung nach 46 Jahre 
Verabschiedung von Erne Hans-Peter in die 
Altersabteilung nach 47 Jahren 
Verabschiedung von Moll Eberhard in die 
Altersabteilung nach 47 Jahren 
Verabschiedung von Krasny Klaus in die 
Altersabteilung nach 47 Jahren 
Verabschiedung von Scheppe Franz in die 
Altersabteilung nach 47 Jahren 
Verabschiedung von Bottlang Walter in die 
Altersabteilung nach 49 Jahren 
Da sich in vielen Abteilungen ein Führungs-
wechsel durch die Wahlen ergab, wurden die 
nicht mehr angetretenen Abteilungskomman-
danten gebührend verabschiedet. 

Böck Boris: 
5 Jahre stellvertretender Abteilungskomman-
dant der Abteilung Kaltbrunn. 
5 Jahre Abteilungskommandant Kaltbrunn. 
  
Eckert Wolfgang: 
5 Jahren stellvertretender Abteilungskomman-
dant der Abteilung Hegne. 
5 Jahre Abteilungskommandant der Abteilung 
Hegne. 
  
Seel Josef: 
9 Jahre stellvertretender Abteilungskomman-
dant der Abteilung Langenrain-Freudental. 
20 Jahre Abteilungskommandant der Abteilung 
Langenrain-Freudental. 
  
Engelmann Ralf: 15 Jahre stellvertretender Ab-
teilungskommandant der Abteilung 
Allensbach. 
  
Köhne HC: 10 Jahr Abteilungskommandant der 
Abteilung Allensbach. 
  
Im Anschluss folgten Danksagungen an alle 
Kameraden, die in verschiedensten Positionen 
außerhalb der normalen Probendienste wich-
tige Aufgaben innerhalb der Feuerwehr über-
nommen haben.   
Die Feuerwehr Allensbach war froh, dass sie die 
Jahreshauptversammlung durchführen konnte, 
auch wenn die Versammlung auf Grund der 
Hygienemaßnahmen ganz anders war als ge-
wohnt. 
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LOKALE AGENDA 21 
ALLENSBACH

Fahrradbörse am 24. Juli 

Die Fahrradbörse darf wieder stattfi nden. Sollte 
sich die Corona-Lage nicht massiv verändern, 
führen wir am Samstag, 24. Juli eine Fahrrad-
börse durch. Verkauft werden wieder alle Arten 
von Fahrrädern sowie Fahrradanhänger, Roller 
und Laufräder. Die Fahrradbörse wird vormit-
tags auf dem Rathausplatz stattfi nden. Weitere 
Informationen folgen. 

Gemeinde-
bücherei
Allensbach
Katholische Ö� entliche Bücherei St. Nikolaus

Katholische Öffentliche Bücherei St.Nikolaus

Lesen - Spielen - Leute treffen

Dienstag 17 -19 Uhr
Freitag 16 -18 Uhr

Rathausplatz 2, Tel.:801-18
www.allensbach.de/buecherei

leih' dir was!
Mitten im Ort...oder im Netz:

Endlich wieder geö� net!   
Ab 13.07.2021 ist die Bücherei wieder zu den
üblichen Zeiten für den Publikumsverkehr geö� net. 
  
Ö� nungszeiten: 
Dienstags 17 -19 Uhr 
Freitags 16 – 18 Uhr 
  
Die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltags-Maske) gelten weiterhin, deswegen können 
wir nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern gleichzeitig einlassen. Eventuell kann es zu 
Wartezeiten kommen. 
Im Interesse aller Büchereibesucher beschränken Sie bitte Ihre Verweildauer und die Perso-
nenanzahl pro Familie!
• Eintritt nur mit Mund-Nasen-Schutz
• Händedesinfektion vor Betreten der Bücherei am Tisch im Flur
• Die Abstandsregeln von mind. 1,5 m sind zu beachten
• Es dürfen sich maximal 3 Leser/innen bzw. 1 Familie und 1 Leser/in gleichzeitig in der Bü-

cherei aufhalten
• Vorbestellungen sind weiterhin über den Online-Katalog möglich. Die Medien werden bis 

zur nächsten Ö� nungszeit von uns rausgesucht und können dann abgeholt werden.
• Eine Terminbuchung sowie Test- oder Impfnachweis sind für Besuche in der Bücherei nicht 

erforderlich!
 
Wir freuen uns auf Sie! 
www.bibkat.de/allensbach 

UMWELT-INFO

Hinweis zu den Wertsto� höfen der Stadt Konstanz 
Von den Entsorgungsbetrieben der Stadt Konstanz kommen vermehrt Reklamationen, dass Allensbacher Bürger*innen die Deponie Dorfweiher mit 
Abfällen jeglicher Art anfahren und von dort abgewiesen werden müssen. Bitte beachten Sie, dass die Wertsto� höfe und die Deponie Dorfweiher 
nur von Bewohnern der Stadt Konstanz aufgesucht werden können, die nachweislich auch Müllgebühren zahlen (Personalausweis (Meldeadresse) 
oder aktueller Müllgebührenbescheid muss mitgeführt werden), denn die Arbeiten und Entsorgungen der Deponien werden durch die Müllgebüh-
ren gedeckt, die die Entsorgungsbetriebe der Stadt Konstanz regelmäßig einnehmen. 

Als Allensbacher Bürger*in haben Sie jedoch die Möglichkeit ihre Abfälle zur Deponie des Landkreises zu verbringen. Über die Ö� nungszeiten und 
Kosten informieren Sie die dortigen Mitarbeiter gerne. 

Die Deponie des Landkreises ist in Singen-Rickelshausen an der L220 bei Radolfzell-Böhringen, Tel.: 07732 52800. 

KIRCHENNACHRICHTEN

KATH. PFARRGEMEINDEN 
ST. NIKOLAUS UND ST. JOSEF

Gottesdienste 

Samstag, 10. Juli  
18.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Josef,  
Langenrain 
 ahrtag für Peter Blessing 
18.00 Uhr Eucharistiefeier mit der Band 
Jambaris in St. Gallus, KN-Fürstenberg  

Sonntag, 11. Juli – 
15. Sonntag im Jahreskreis 
9.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Martin, 
KN-Wollmatingen 

11.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus, 
Allensbach 

Donnerstag, 14. Juli – Hl. Ulrich von Zell 
9.30 Uhr Eucharistiefeier der Kath. Frauen-
gemeinschaft in St. Nikolaus, Allensbach  
 

Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- 
und Weltanschauungsgemeinschaften zur 
Religionsausübung im Sinne von § 12 Abs. 1 
CoronaVO müssen die Besucher während der 
Veranstaltung eine medizinische Maske oder 
FFP2 Maske tragen.  
 
 

KLOSTERKIRCHE  
ST. KONRAD HEGNE

Kloster Hegne - Gottesdienst in der 
Krypta  

Eucharistiefeier, Samstagabend 
18:30 Uhr in der Krypta  
(max. 30 Personen, die Kontaktdaten werden 
registriert) 

Die Krypta ist täglich von 07.30 - 17.30 Uhr für 
Beterinnen und Beter geö� net. Nur am Sams-
tag wird sie wegen hygienischer Maßnahmen 
im Blick auf den Abendgottesdienst um 17 
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Uhr geschlossen und dann 20 Min. vor Gottes-
dienstbeginn wieder geö� net.

Die Klosterkirche bleibt bis auf weiteres für ex-
terne Besucher geschlossen. 
Die Schwestern sind in ihrem Beten all denen 
verbunden, die sich der Gebetsgemeinschaft 
mit dem Kloster zugehörig fühlen.   
 
 
GEMEINSAME MITTEILUNGEN

Ö� nungszeiten im Pfarrbüro  

Montag: 9.00 – 11.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 – 11.00 Uhr, 
 16.00-18.00 Uhr 
Donnerstag: 9.00 – 11.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag geschlossen   

Tel: 9312-0 
Fax: 9312-20 
E-Mail: Pfarramt.nikolaus@kath-wa.de 
Internet: www.kath-wa.de   

Pfarrer Marcus Maria Gut 
Tel: 01578/3034820 
E-Mail: Gut@kath-wa.de   

Diakon Martin Beck 
Tel: 9312-12 
 0176/30041212 
E-Mail: Beck@kath-wa.de   

Sabine Späth  (Hausmeisterin Pfarrheim und 
Kirche St. Nikolaus) 
Montag - Freitag 8.00 Uhr - 10.00 Uhr 
Telefon: 9312-16 
E-Mail: Spaeth@kath-wa.de 
  
Wir bitten Sie, einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen und einen Mindestabstand von 1,5 Me-
tern einzuhalten. 
Handdesinfektionsmittel wird bereitgestellt. 
  

46. Seeprozession zur Insel Reichenau – 
Es war einfach toll! 

Ein Dankeschön und herzliches Vergelt`s Gott  
allen, die es möglich gemacht haben, dass die 
traditionelle Seeprozession in diesem Jahr wie-
der (fast wie gewohnt) stattfi nden konnte. 
Nach der Überfahrt mit Schi� fahrt Baumann 
konnten wir einen sehr schön gestalteten, 
feierlichen Gottesdienst im wunderschön de-
korierten Klostergarten mitfeiern. Nach der 
Rückkehr in Allensbach begleitete der Musik-
verein noch das Schlusslied und verwöhnte uns 
beim anschließenden Stehempfang mit einem 
„Platzkonzert“. 
Ein herzliches Dankeschön   der Schi� fahrt 
Baumann,  dem Angelsportverein und der 
DLRG und der Wasserschutzpolizei, die die 
Prozession mit ihren Booten begleiteten. Ein 
besonderer Dank gilt dem Musikverein und der 
Trachtengruppe Allensbach sowie Franz Schep-
pe, der die Boote bei der Ankunft in Allensbach 
mit Kanonenschüssen begrüßte. 
Danke auch unseren Ministranten und allen 
Helfern und Kuchenbäckern in Allensbach! 
Auch wenn Manches coronabedingt einge-
schränkt war: Es war einfach eine tolle See-
prozession! 
Bilder gibt es in Kürze auf unserer Homepage! 

Erstkommunion in St. Nikolaus 

Am 17. Juli werden in St. Nikolaus in Allens-
bach 18 Kinder die Erste Heilige Kommunion 
empfangen: 
  
Um 10.00 Uhr: 
Jonas Demmler, Paulina Hennig, Jule Limbach, 
Lina Reiser, Mia Riedke, Diego Röhlich, Leyla 
Twyford, Johannes Wehrle, Felix Welschinger, 
Christine Wendlandt. 
  
Um 14.00 Uhr: 
Samuel Bachmann, Elisabeth Brune, Emma Cle-
mens, Damien Lukin, Kristian und Josip Omelic, 
Emilia Popp, Matti Schneider, Johanna Wießner 
  
Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass die 
Gottesdienste „nicht ö� entlich“ sind und nur 

die Familien und geladenen Gäste der Erstkom-
munionkinder dazu eingeladen sind. 

Kloster Hegne - Theodosius Akademie 
der Stiftung Kloster Hegne 

Infos zu den Kursen bei der Theodosius Akade-
mie der Stiftung Kloster Hegne 
unter 807-700 oder 
www.theodosius-akademie.de,
E-Mail:  info@theodosius-akademie.de   

Abendlob am See 
Termin: Dienstags, vom 06.07. bis 07.09.2021, 
19.30 – 20.30 Uhr 
„Impulse, Besinnung, Gebet“ 
Tre� punkt vor dem Haus Ulrika, Konradistr. 2a. 
Wir gehen gemeinsam zum See. Das Angebot 
fi ndet nur bei schönem Wetter statt. 
  
Gebet der liebenden Aufmerksamkeit  
Termin: Donnerstag, 15.07., 19.30 – 20 Uhr, Ka-
pelle des Hotels St. Elisabeth, Konradistr.1 
Leitung: Schwestern  
Der hl. Ignatius beschreibt die letzten 10 Mi-
nuten des Tages als die Wichtigsten. Er ist 
überzeugt, dass sich unser Leben im täglichen 
liebevollen Rückblick auf den Tag vertieft. Wir 
laden ein zu einer Hinführung und zum ge-
meinsamen Tagesrückblick.  
 
 
ÖKUMENISCHE 
NACHRICHTEN

Vorankündigung – Ökumenischer 
Gottesdienst auf dem Walzenberg 

„Ich will singen dem Herrn ein Leben lang“ - 
unter diesem Motto werden wir am 18. Juli um 
10.00 Uhr wieder unseren ökumenischen Got-
tesdienst auf dem Walzenberg feiern. 

Als Einsteiger, Urlauber, Allensbacher, Neugie-
rige, treue Walzenbergsteiger... 
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Wir freuen uns auf Sie und wollen zusammen 
mit Ihnen, dem Posaunenchor, unseren Pfarrern 
singen, beten, danken, reden, Zeit fi nden, Kaf-
fee trinken, Natur erfahren, Leben erfahren - 
kurz: Gottesdienst feiern. 
Bringen Sie Schirme mit! Bei schönem Wetter 
wird daraus ein Sonnenschirm, notfalls könnte 
ein Nieselschirm daraus werden. 
Bei schlechtem Wetter fi ndet der Gottesdienst 
in der Kirche St. Nikolaus statt. 
Wer eine Mitfahrgelegenheit auf den Walzen-
berg benötigt, kann sich gerne im Pfarrbüro Al-
lensbach melden, dann organisieren wir Fahr-
gemeinschaften. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
  
 
EVANG. KIRCHEN- 
GEMEINDE ALLENSBACH

Gottesdienste in der und 
um die Gnadenkirche: 

Sicherheitsstandards gemäß KGR-Beschluss 
und innerkirchlich geltenden Richtlinien. 
  
Samstag 10.07. 
10.00 Uhr Konfi rmandentag Kurs 2020-2021 

Sonntag 11.07. Gemeindefest-Sonntag - fällt 
dieses Jahr noch aus, nächstes Jahr wollen wir 
wieder feiern. 
Statt Gemeindefest folgendes Programm: 
10.00 und 11.00 Uhr Gottesdienst 

Predigt: „Kirche sein in weltweiter Geschwis-
terlichkeit und globaler Verbundenheit: Unser 
Entwicklungsprojekt in Bamenda und die aktu-
elle Lage in Kamerun“. - 
Gestaltung: CAB-Bamenda-Team, 
Elke Michalek und 
Frank-Uwe Kündiger. 
Musik: Jonas Herrenknecht. 
Anschließend: Kirchka� ee im Freien. 
18.00 und 20.00 Uhr  - Geistliche Abendmusik 
 „... den Himmel im Herzen!“ 
Psalm-Meditationen und Improvisation auf 
Panfl öte, Didgeridoo mit Obertongesang und 
Ocean-Drum. Die Texte aus Psalm 139 spricht 
Pfarrerin Barbara Kündiger, die einzigartige 
Musik dazu ist von dem Komponisten und Mu-
siker Dobrin Stanislawow. 
Eine Anmeldung ist sinnvoll unter Tel. 6310 
Montag 12.07.14.00 Uhr Jungbläserkurs 
Leitung Werner Engelhardt 

Dienstag 13.07.   
20.00 Uhr Posaunenchor „Bodanrück“ 
In Allensbach im Gemeinderaum 
Leitung Werner Engelhardt 

Mittwoch 14.07. 
10.00 Uhr Ökumenischer Bibelkreis 
Im Katholischen Pfarrheim 

Donnerstag 15.07. 
12.00 Uhr  Diakonischer Mittagstisch 
Einladung zum Mittagtisch in der Gnadenkir-
che! 
Einfach – schmackhaft -gut ! 
Teilnehmerbegrenzung, Hygieneregeln, Listen-
führung und Nachweisbarkeit eines der drei „g“ 
(geimpft, getestet oder genesen). Schnelltests 
liegen bereit. 
Anmeldung bitte bei Frau Weber, Tel. 9361234. 
20.00 Uhr  Allensbacher Vokal Ensemble (AVE) 
Leitung: Philipp Heizmann 
  
Freitag 16.07. 
Pfadfi ndergruppenstunden 
17.00 Uhr, Gnadenkirche Allensbach 
Gruppe A = Wölfl inge der 2. - 4. Klasse: alle 
zwei Wochen, immer in ungeraden Kalender-
wochen 
Gruppe B = Wölfl inge der 5. Klasse: alle zwei 
Wochen, immer in geraden Kalenderwochen 
17:30 Uhr, Tre� punkt Gnadenkirche 
Allensbach 
Jungpfadfi nder 7. - 8. Klasse 

  
Gottesdienst jederzeit auch hier: 
• Telefonandachten:  Täglich neu jederzeit 

auf Ihren Anruf 07531 1279597
• Gottesdienste im Net: 

www.ekiba.de/kirchebegleitet
• TV-Gottesdiensten, z.B. unter 

www.zdf.fernsehgottesdienst.de
• zu den Sendungen von Bibel-TV  und  ERF 

(Evangeliums-Rundfunk) 
www.erf.de/erf-plus/audiothek

• zu  virtuellen und Video-Gottesdiensten 
des Kirchenbezirkes für Kinder und Erwach-
sene unter www.ekikon.de

• An jedem Sonntag gibt es um 10 Uhr einen  
digitalen Gottesdienst für Kinder von den 
Kindergottesdienstverbänden der EKD  auf 
dem eigenen youtube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UC87i-
poc-d6-7kC17II4XOzA
Daneben fi nden sich unter www.rpi-baden.
de – Kinder und Familien, sowie unter 
www.ekiba.de/kindergottesdienst Impulse, 
Geschichten, liturgische Anregungen zum 
Kindergottesdienst feiern zuhause.

 
  

Pfarramt 

Das Büro des Pfarramtes ist am Dienstag von 
15.00 – 17.00 Uhr und am 
Mittwoch und Donnerstag jeweils von 9.00 Uhr 
– 11.00 Uhr geö� net. 
Telefonisch können Sie das Pfarramt unter der 
Tel.-Nr. 6310 erreichen. 
  

Diakonie 

Information – Beratung – Hilfe 
EVANGELISCHE GEMEINDEDIAKONIE (sozia-
ler Dienst) der Evangelischen Kirchengemeinde 
Allensbach, Kontakt: 
Angelika Straub (Vors.), Tel.: 935 485, Kontakt 
Ev. Pfarramt, 
Frank-Uwe Kündiger: 6310, Mail: frank-uwe@
kuendiger.net. 
Was wir tun: Überkonfessionelle Beratung und 
Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, 
Vermittlung mit Ämtern, in Einzelfällen Über-
brückungshilfen, Weitervermittlung von fach-
licher Hilfe und zu Fachdiensten der DIAKONIE 
und sozialer Dienste. 

„JUGEND HILFT“  (Nachbarschaftshilfe / kleine 
Hilfen im Alltag durch Jugendliche in fachli-
cher Begleitung) Gerhard Hügel-Bohlig, Tel.: 
3374, Mail: gehuebo@web.de 
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de 
Homepage: www.ev-kirche-allensbach.de 
E-Mail-Adresse der christlichen Pfadfi nder: 
gilde-allensbach@vcp-konstanz.de 

Leitwort für die kommende Woche   

So spricht der Herr, der dich gescha� en hat: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein. (Jes 43,1) 
„Wer begehrt, der fürchtet auch. Und wer in 
Furcht lebt, ist nicht frei.“ (Horaz)  

Himbeerpflege nicht vergessen 
Der Monat Juli ist die Zeit für die Himbeerp�ege: 
Abgeerntete Himbeerruten werden bis zum Boden zurückgeschnitten. Von den Neutrieben lässt man etwa 10 Stück 
pro laufendem Meter stehen.

GRÜNER 
DAUMEN
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DAS KULTUR- UND TOURISMUSBÜRO INFORMIERT

Allensbach Hat’s 

umsonst & draußen 
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GRUNDSCHULE
ALLENSBACH

Jahreshauptversammlung des Fördervereins 
der Grundschule Allensbach 
Auf der diesjährigen Hauptversammlung, 
welche unter Berücksichtigung der aktuellen 
Corona-Verordnung durchgeführt wurde, fand 
ein Wechsel im Vorstand statt. Marion Schwei-
ker (1. Vorsitzende) und Alice Dähmke (Beirä-
tin) beendeten ihre 4-jährige Zeit im Ehrenamt. 

Zum neuen Vorstand wurden einstimmig ge-
wählt:
• 1. Vorsitzende: Kathrin Lange
• 2. Vorsitzende: Maike Rohr
• Schriftführerin: Katja Schneider
• Kassenwart: Sandra Egenhofer

KINDERGÄRTEN & SCHULEN

Als Beiräte wurden Ines Heckmann und Beate Reiser, als Kassenprüfer Anja Egenhofer und Peter 
Böttger gewählt. Die Vertretung der Elternschaft übernimmt als Elternbeiratsvorsitzende Frau Julia 
Leonhardt, die Schule vertreten Frau Pia Gelhard-Sack und Herr Grahl. 

TERMINE & VERANSTALTUNGEN DER VEREINE

CDU ORTSVERBAND 
ALLENSBACH

Klimaschutz UND Mobilität für alle   
Diskussion mit Andreas Jung, MdB und stellv. 
Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion  
Donnerstag, 15. Juli 2021 
18.30 Uhr am Bahn-Halte-Punkt Hegne 
19.30 Uhr Ausklang auf dem Campingplatz 
Hegne 
  
Klimaneutral werden, Mobilität für alle stärken 
- darum geht es. 
Dafür brauchen wir gute Radwege, einen at-
traktiven ÖPNV und eine starke Bahn, aber 
auch nachhaltigen Verkehr auf der Straße. 
Es wird bei dieser Veranstaltung um den Aus-
bau der B 33 gehen, um den Seehas und um die 
Fahrradwege in unserer Region. 

Wir freuen uns auf das Gespräch.  
 
 

Jahreshauptversammlungen der Vereine 
Allensbach

HEGNER  
KULTURVEREIN 

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 
am 24. Juli 2021  um 17.00 Uhr im Hegner Ge-
meindesaal 
  
Anträge zu dieser Jahreshauptversammlung 
sind bitte bis zum 16. Juli 2021 beim Vorstand 
einzureichen. 
  
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
1. Begrüßung 
2.  Berichte 
 a. Berichte der Vorstandschaft 
 b. Kassenbericht 
 c. Bericht der Kassenprüfer 

3.  Entlastungen 
 a. Kassenentlastung 
 b. Entlastung des Vorstandes 
4.   Ausblick auf laufende und zukünftige 

Tätigkeiten 
5.  Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
  
Neben den Mitgliedern sind auch Gäste herz-
lich willkommen. Über eine rege Teilnahme 
würde sich der Vorstand freuen. 

 
 
 
KLEINTIERZUCHT- 
VEREIN ALLENSBACH

Einladung 
zur Jahreshauptversammlung des Kleintier-
zuchtvereins C59 Allensbach e.V. am Freitag, 
16.07.2021 um 19.00 Uhr im Vereinsheim in 
der Radolfzellerstr. in Allensbach. 
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bekanntgabe der 

Tagesordnung
2. Totenehrung
3. Protokoll der letzten 

Jahreshauptversammlung
4. Berichte: 

1. Vorsitzender 
Schriftführer 
Kassierer 
Kassenprüfer und Entlastung des Kassierers 
Zuchtwart / Zuchtbuchführer 
Tätowiermeister 
Kreativgruppen-Leiterin

5. Aussprache zu den Berichten
6. Entlastung der Gesamtvorstandschaft
7. Wünsche und Anträge
8. Verschiedenes
 
Wünsche und Anträge können bis zum 
09.07.2021 beim 1. Vorsitzenden Herbert He-
speler, Hinnengasse 11, 78476 Allensbach 
schriftlich eingereicht werden. 
Wichtig: Aufgrund der Covid 19 Pandemie 
bitten wir um eine Anmeldung bei unserem 

1. Vorsitzenden. Während bzw. zu Beginn der 
Versammlung ist eine medizinische oder FFP 
2 Maske zu tragen und die momentan gül-
tigen Hygienevorschriften sind einzuhalten. 
 

 
 
KRAFTSPORTVEREIN 
ALLENSBACH

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
2021 des KSV Allensbach 
Am Freitag, den 23.07.2021 hält der KSV Allens-
bach ab 19:30 Uhr im Foyer der Bodanrückhal-
le Allensbach, Schulstr. 12, 78476 Allensbach 
seine diesjährige Jahreshauptversammlung 
ab. Hierzu sind alle aktiven und passiven Mit-
glieder sowie die Eltern unserer Schülerringer 
recht herzlich eingeladen. 
Tagesordnung
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Feststellung der Anzahl der anwesenden 

Mitglieder
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
5. Berichte der Vorstandschaft und der Trainer

1. Vorsitzender
Schriftführer
Kassenwart
Kassenprüfer
Jugendleiter
Schüler- und Mannschaftstrainer

6. Diskussion der einzelnen Berichte
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahl der Kassenprüfer
9. Wünsche und Anträge
10. Sonstiges
 
Wünsche und Anträge können bis Dienstag, 
den 20.07.2021 beim 1. Vorsitzenden Jens Al-
biez, Radolfzellerstr. 57, 78476 Allensbach ein-
gereicht werden. 

Die Jahreshauptversammlung wird unter den 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Coronabestim-
mungen abgehalten. 
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MUSIKKAMERADSCHAFT 
LANGENRAIN - FREUDENTAL

Einladung zur 
Mitgliederversammlung 2021
am Donnerstag 22.07.2021 um 19.30 Uhr ins 
Bürgerhaus Langenrain. 
  
Tagesordnung:
1. Erö� nung und Begrüßung,
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ein-

berufung, der Zahl der Anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder und der Be-
schlussfähigkeit der Mitgliederversamm-
lung,

3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung vom Vorjahresprotokoll
5. Bericht des Vorstandes
6. Bericht der Jugendleitung
7. Bericht des Kassier
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Aussprache über die Berichte
10. Satzungsänderung
11. Geschäftsordnung einführen
12. Anträge
13. Entlastung des Vorstandes
14. Wahlen
15. Ehrungen durch den Blasmusikverband 

Hegau-Bodensee 1893 e.V.
16. Termine
17. Verschiedenes 
  
Anträge sind schriftlich beim 1. Vorsitzenden 
bis spätestens 15.07.2021 einzureichen.  
 
 
AUS DEM SPORTLEBEN

TENNISCLUB 
ALLENSBACH

U18 Junioren 
Am Samstag, den 03.07.2021 hatte die U18 
Junioren ihr erstes Heimspiel gegen den TC 
Salem. Für Allensbach spielten Maurice Tati 
(1:6, 5:7), Tim Ruggaber (4:6, 5:7), Florian Bi-
naie (2:6, 0:2) und Ivan Derkac (6:2, 2:6, 8:10). 
Damit lagen die Allensbacher leider 0:4 zurück, 
aber durch eine geschickte Doppelaufstellung 
konnten sie dennoch beide Doppelspiele ge-
winnen. Noah Babic/Ivan Derkac gewannen 6:0 
und 7:6 und Maurice Tati/Tim Ruggaber spiel-
ten 6:7, 6:2, 10:5. Damit konnten die Spieler 
des TCA das Endergebnis auf 2:4 für den TC 
Salem verkürzen. Am Samstag, 10.07.21 emp-
fangen die Allensbacher Junioren den Gegner 
aus Meersburg auf heimischer Anlage. 
  
Damenmannschaft siegt in Möggingen. 
Beim Auswärtsspiel der Damen trat die Mann-
schaft in der Aufstellung Regina Kern-Watsch-
ke, Eva Wallenborn, Nadine Enz, Alena Neu-
mann und Magali Ege beim TC Möggingen an. 
Die Gegnerin von Regine Kern-Watschke muss-
te ihr Einzel aus gesundheitlichen Gründen lei-
der aufgeben und somit ging der erste Punkt 
an die Damen des TCA. Nadine Enz musste sich 
ihrer starken Gegnerin in zwei Sätzen geschla-
gen geben, aber machte es ihr mit 4:6 und 3:6 
nicht einfach. Alena Neumann und Magali Ege 
gewannen jeweils in zwei Sätzen. Nadine Enz/

Eva Wallenborn gewannen ihr Doppel im ers-
ten Satz souverän mit 6:1 und machten es im 
zweiten Satz mit 7:6 nochmal spannend. Ale-
na Neumann/Magali Ege mussten nach einem 
spannenden Doppel mit 7:5, 5:7 und 10:12 den 
Gegnerinnen gratulieren. Mit dem Spielstand 
von 4:2 arbeitet sich die Damen des TCA in 
der Tabelle weiter nach vorne. Am kommen-
den Sonntag, 11.07.21, 13 Uhr empfangen die 
Damen auf heimischer Anlage den TG Deggen-
hausertal 1 und freuen sich über interessierte 
Tennisfans. 
  
Damen 50 – TC Worblingen 4:5 
Nach einjähriger Spielpause in der Medenrun-
de hatten die Damen 50 des TCA am Samstag, 
03.07.21 ihr erstes Verbandsspiel in dieser Sai-
son. Leider haben zwei Vereine, in der ohnehin 
schon kleinen Gruppe, ihre Teilnahme bei der 
diesjährigen Medenrunde zurückgezogen, so 
dass am Ende nur noch drei Mannschaften üb-
rigbleiben. 
Die ersten Gegner waren die Damen des TC 
Worblingen. In der ersten Runde starteten Evi 
Wallenborn, Heidi Oeggerli und Bärbel Enz. 
Leider gingen alle drei Einzel an die Gastge-
ber. In der zweiten Runde konnten Regina 
Kern-Watschke und Bernadette Vontobel die 
ersten Punkte für die Allensbacher Damen ho-
len. Helena Lenner auf Position 5 musste eben-
falls ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren. 
Da es nach den Einzelspielen 2:4 für die Gast-
geberinnen stand, hätten die Allensbacher 
Damen, um als Siegermannschaft vom Platz 
gehen zu können, alle drei Doppel gewinnen 
müssen. Was bei der starken Aufstellung der 
Damen des TCW ziemlich unrealistisch war. 
Dennoch konnten die Doppel Regina/Evi und 
Heidi/Bernadette gewonnen werden, so dass 
am Ende das Match nur knapp verloren ging. 
Ihr nächstes und letztes Spiel haben die Damen 
50 am 17. Juli 2021 in Markdorf. 
  
Herren 50 gewinnt gegen TC Bermatingen 
Bei bestem Tenniswetter empfi ngen die H50 
des TCA die Gäste aus Bermatingen. Die Al-
lensbacher waren gut aufgestellt und zeigten 
Tennis vom Feinsten. So konnten sie auch di-
rekt alle Einzelspiele für sich entscheiden. 
Christian Eckert lag bereits 3:0 vorne als sein 
Gegner leider verletzungsbedingt aufgeben 
musste. Till Schaller spielte 6:1, 2:6 und konnte 
sich dann im Match-Tiebreak mit 11:9 durch-
setzen. Die weiteren Spiele gewannen Peter 
Kopping (6:0, 6:0), Matthias Goebel (6:3, 6:4), 
Christian Koeppel (6:1, 6:4) und Horst Heigel 
(7:6, 6:2). Auch mit den anschließenden Dop-
pelaufstellungen Christian/Matthias 6:3, 6:2, 
Till/Peter 6:1, 6:2 und Dirk Ruggaber/Horst 7:6, 
6:4 punkteten die H50 für den TCA. Mit diesem 
super Ergebnis können die Herren 50 außeror-
dentlich zufrieden sein. 
  
Herren 60 
Am Samstag, 03.07.21 trat die Mannschaft 
H60 beim TC GW Ihringen und war sich be-
wusst, dass das kein leichtes Unterfangen 
werden würde. Rainer Müller-Wallenborn, 
Willi Watschke und Werner Schulze erö� ne-
ten die erste Spielrunde. Während Rainer und 
Willi in 2 Sätzen siegten, musste sich Werner 
im Matchtiebreak geschlagen geben. Mit 2:1 
ging es in die zweite Runde, in der Klaus Mi-

chel siegreich blieb, aber Jens Arnemann und 
Ralf Erbach dem Gegner gratulieren mussten. 
Und wie im letzten Spiel auch, mussten nun 
die Doppel entscheiden. Vor zwei Jahren an 
gleicher Stelle, konnte man noch alle 3 Doppel 
gewinnen, doch diesmal hatten die Ihringer das 
glücklichere Ende für sich und gewannen 5:4. 
Nur Rainer/Willi konnten ihr Doppel erfolgreich 
gestalten. René/Klaus, Jens/Ralf mussten sich 
leider geschlagen geben. 

Am kommenden Samstag, 10.07.21 um 14 Uhr 
kommt mit dem TC Kreenheinstetten der gro-
ße Favorit dieser Liga auf die Anlage des TCA. 
Es werden wieder spannende und interessante 
Spiele erwartet. Zuschauer und tennisbegeis-
terte Fans sind herzlich willkommen.  
 
 
SEGLERVEREINIGUNG  
GNADENSEE ALLENSBACH

10. Juli - 51. Einhand-Untersee-Regatta 
Am kommenden Samstag, den 10. Juli 2020, 
richtet die SVGA zum 51. Mal die traditions-
reiche Einhand-Untersee-Regatta für Yachten 
aus. 

Die Anmeldung sollte bis zum 8. Juli online 
über www.raceo�  ce.org erfolgen; der Link zur 
Ausschreibung fi ndet sich der Seite der SVGA 
unter www.svga.de . Einzelne Nachmeldungen 
am Samstag beim Startschi�  sind noch mög-
lich. Die Übergabe der Segelanweisungen und 
des Lunchpaketes für die angemeldeten Teil-
nehmer erfolgt ab 9:45 Uhr auf dem Wasser; 
der Start der Regatta ist für 10:30 Uhr vorge-
sehen. 

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer! 
  
Nächste Termine: 
24. Juli – 3.+4. Lauf zur Clubmeisterschaft 
21. August – Alet-Cup, Regattalauf im Rahmen 
des Untersee-Yardstick-Pokals 2021 

© Bundesregierung 
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ENERGIEAGENTUR  
KREIS KONSTANZ

Die monatliche Energieberatung der Energie-
agentur fi ndet am 14. Juli 2021 im kleinen 
Sitzungssaal des Rathauses statt. Dank Koope-
ration mit Verbraucherzentrale ist die anbie-
terunabhängige Beratung kostenfrei. Themen 
sind Strombezug, Heizkosten, Wärmedäm-
mung, Heiz- und Solartechnik, Warmwasser-
bereitung, erneuerbare Energien sowie Förder-
möglichkeiten. 
Terminvereinbarung bei der Energieagentur 
Kreis Konstanz unter Tel. 07732-939-1234 
(vormittags) ist erforderlich. 
 
 
Werden Sie Gastfamilie! 
Sie haben Platz in Ihrem Zuhause und suchen 
eine Aufgabe? Sie sind aufgeschlossen gegen-
über Menschen mit seelischer Beeinträchti-
gung? Sie sind bereit, Ihren Familienalltag mit 
diesem Menschen zu teilen? 
Wir suchen im Landkreis Konstanz engagierte 
Familien, Paare oder Einzelpersonen, die einen 
psychisch erkrankten Menschen bei sich auf-
nehmen und betreuen möchten. Die Dauer des 
Aufenthalts kann sich über eine kürzere Phase 
oder einen längeren Zeitraum erstrecken. Au-

ßerdem suchen wir Gastfamilien, die eine be-
tro� ene Person für eine Urlaubszeit aufnehmen 
können. Als Gastfamilie erhalten Sie für Unter-
kunft (möbliertes Zimmer/möblierte Einlieger-
wohnung), Verpfl egung und Betreuung eine 
monatliche steuerfreie Vergütung. Darüber hi-
naus werden Sie von unseren Mitarbeitenden 
fachlich begleitet. 
Melden Sie sich unverbindlich bei uns. Wir in-
formieren Sie gerne. 
Infos unter Tel.:07531/36909-30, 
oder www.woge-konstanz.de 
Die woge ist eine Einrichtung der Spitalstiftung 
Konstanz  
 
 
Impftermine ohne Anmeldung am 
Sonntag 
Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat eine 
Verkürzung der Impfab stände empfohlen. Das 
Land Baden-Württemberg hat hierauf reagiert 
und den Kreisimpfzentren die Möglichkeit 
eingeräumt, vor Ort individuelle Lösungen zu 
fi nden. Jede geimpfte Person, deren regulärer 
Zweitimpf termin auf einen Zeitraum nach dem 
19. Juli terminiert ist, kann diesen unter Ein-
haltung der Mindestabstände vorziehen. Das 
Kreisimpfzentrum in Singen hat daher folgen-
des Angebot gescha� en: Am Sonntag, 11. Juli 
2021, stehen 700 freie Impftermine mit mR-

NA-Impfsto�  zur Verfügung, davon sind 300 
für Erst- und 400 für Zweitimpfungen vorge-
sehen. 

Diese Zeiträume müssen zwischen der Erst- 
und der Zweitimpfung liegen:
• Die Erstimpfung mit BionTech muss am 

Sonntag, 11. Juli, mindestens drei Wochen 
zurückliegen.

• Die Erstimpfung mit Moderna oder Astra-
Zeneca muss am Sonntag, 11. Juli, mindes-
tens vier Wochen zurückliegen.

 
Das Kreisimpfzentrum hat am Sonntag von 9 
bis 16 Uhr geö� net. Eine An meldung über das 
Terminbuchungsportal ist nicht notwendig. 
Zweitimp fungen haben Vorrang vor Erstimp-
fungen. Mit Wartezeiten ist zu rechnen. Von 
der Regelung sind die Folgetermine ausge-
nommen, die in den Kalen derwochen 28 und 
29 (bis einschließlich 17. Juli) bereits ge-
bucht sind. Diese können nur am festgelegten 
Termin stattfi nden.   

Für alle Personen, die mit AstraZeneca erst-
geimpft wurden, steht eine Fol geimpfung mit 
mRNA-Impfsto�  zur Verfügung. Auf Wunsch 
ist auch eine Folgeimpfung mit AstraZeneca 
möglich. 
Erweist sich das Angebot als erfolgreich, soll es 
auch an den folgenden Sonntagen gelten. 

VOLKSHOCHSCHULE
Sommer mit der vhs: Bildungsurlaub machen, 
sich weiterbilden und Neues entdecken
Die vhs bietet ein spannendes Bildungspro-
gramm für Groß und Klein.  Die Sommer-vhs 
ist mit einem bunten Strauß an Kursangeboten 
gestartet. Das Angebot richtet sich an alle, die 
auch im Sommer ein qualitativ hochwertiges 
Bildungsangebot nutzen möchten. Beispiels-
weise bietet die vhs für Familien Besuche auf 

der Straußenfarm und für Kinder Compu-
ter-Crashkurse an. 
Pilzfreunde kommen bei Lehrwanderungen auf 
ihre Kosten, Kreative können Ferienworkshops 
im Zeichnen, Malen und Filzen belegen. Im Ge-
sundheitsbereich gibt es eine Vielzahl an Prä-
senz- und Onlinekursen für Hatha Yoga, Zum-
ba und Pilates. Wer seine Fähigkeiten am PC 
und Laptop ausbauen möchte, fi ndet bei den 

EDV-Kursen ein passendes Angebot. Ob Excel, 
Word, InDesign oder Photoshop – EDV-Kennt-
nisse sind gefragter denn je. Außerdem fi nden 
zahlreiche Sprachkurse statt – zur Vorberei-
tung auf den nächsten Urlaub und um endlich 
mal wieder über den Tellerrand zu blicken. 
Alle Informationen zum aktuellen Kurspro-
gramm der Sommer-vhs: 
www.vhs-landkreis-konstanz.de 

WEITERE MITTEILUNGEN



Dann bewerben Sie sich! Ihre Unterlagen senden Sie bitte an:
patrizia.rauscher@gracegermany.com

Grace GmbH
Carl-Zeiss-Straße 11, 72793 Pfullingen www.gracegermany.com

*** Eigenheim gesucht ***
Junges Ehepaar aus der Region sucht 

Haus oder Baugrundstück mit Aussicht. 
Gerne auch renovierungsbedürftig. Finanzierung gesichert! 

Eine erfolgreiche Vermittlung belohnen wir großzügig.
Wir freuen uns über Ihren Anruf unter: 0170-8941215 

Wer kann uns weiterhelfen?  
Wir suchen wegen Platzmangel dringend 

Halle, Werkstatt, Grundstück o. Ä. zu kaufen. 
Tel. 0176 24 33 88 00 oder 07533 6905 

Genug von Feriengästen............... ??? 
Gerne mieten wir, 63 und 67, Ihre schöne 2-3-Zi.-Ferienwohnung 

ab Saisonende, dauerhaft für die nächsten Jahre........ 
Interessiert? 0172/5104056 auch WhatsApp 

oder eine Mail unter smw.1@web.de 
Wir freuen uns...... 

Wenn die Kraft versiegt, 
die Sonne nicht mehr wärmt, 
dann ist der ewige Friede eine Erlösung. 

Berta Eckert 
geb. Rudigier 

2.12.1928 - 30.6.2021 

Unsere liebe Mutter und Oma hat uns für immer verlassen. 

Brigitte Scholz und Horst Berndt 
Simone Scholz und Michael Anders 
und alle Angehörigen 

Wir werden sie im engsten Familienkreis beisetzen. 

Gärtner/Gartenbauhelfer (m/w/d) 
mit grünem Daumen zur Pflege von Privatgärten und Firmen-
gelände für sofort gesucht. Wir wünschen uns einen zuverlässigen
und fleißigen Mitarbeiter/in. Voll- oder Teilzeit möglich. 

Mobil: 0163 3434 789 • Festnetz 07771/876787 • e-Mail: info@mink-gaerten.de
(Standort: Radolfzell-Böhringen) 

Garten- & 
Grünflächengestaltung



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere 
aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in 
den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der 
Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind au-

ßer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto 
gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar 
oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier aufeinanderfolgenden 
Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. 
Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. 

Bitte Aktionscode P-2021-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 

Unsere [ Aktion 
für Sie

Starten Sie mit unserer 
beliebtesten Aktion in den Sommer. 

4 + 2 = 
6 Anzeigen

oder

3 + 1 = 
4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 31. Mai 2021 (KW 22) 
bis 30. Juli 2021 (KW 30).



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 



www.bestattungen-deggelmann.de

Mehr als
weiße Wände...

INNEN UND AUSSEN

78479 Reichenau-Waldsiedlung
Buchbrünnleweg 30 

Telefon 07531 / 78474 • Mobil 0171 / 351 76 86

maler scharf

Seit 1960

Gartengestaltung
Naturnaher Pool- und Teichbau ohne Chemie

Gartenpflege
Baumpflege, Baumfällungen

Bewässerungstechnik

Wir führen gerne ein unverbindliches Erstgespräch in
Ihrem Garten mit Ihnen.

Ihre Eva Eisenbarth

Dipl. Ing. (FH) Eva Eisenbarth�Weiherstraße 20�78465 Konstanz-Dettingen 
Tel.: 07533 949 770� www.gartenforum.com

Am Samstag, 10.07.2021 von 10 - 16 Uhr 

Flohmarkt 
in Kaltbrunn, Markelfinger Straße 7 


